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Sehr geehrte Damen und Herren, 
für die Abgabe von Steuererklärungen gelten gesetzliche Fristen. Bedenken 
Sie immer, dass auch Ihr Steuerberater noch genügend Zeit zum Bearbeiten 
Ihrer Unterlagen benötigt. Reichen Sie daher die üblichen Unterlagen mög-
lichst frühzeitig ein. Gern beraten wir, welche Unterlagen das sind. 
Was geschieht, wenn die Fristen für die Abgabe beim Finanzamt überschritten 
worden sind? 
Fristüberschreitung bedeutet inzwischen automatisch Verspätungszuschlag. 
Dieser beträgt für jeden angefangenen Monat 0,25 % der um die Vorauszah-
lungen und die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten Steuer. 
Der monatliche Mindestverspätungszuschlag beträgt EUR 25,-. 
 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Aus-
gabe unserer Monatsinformationen oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne. 
 
 
 
 
  

Kröning & Partner  
Walderseestraße 22  

30177 Hannover  
Telefon: 0511 390 666 - 0 

Telefax: 0511 390 666 - 66 
E-Mail: stb@kroening-partner.de 

www.die-steuer-berater.de 

mailto:stb@kroening-partner.de
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Absetzbarkeit von eigenen Berufsausbildungskosten 
Erstausbildung 
Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium können lediglich bis zu einer Höhe 
von EUR 6.000,00 im Jahr (bei Zusammenveranlagung pro Ehegatte bzw. Lebenspartner) als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden. Solche Aufwendungen sind zum Beispiel Fahrtkosten zum Arbeitgeber, Studienort 
oder zu Lerngemeinschaften sowie Lernmaterialien, Studiengebühren, Bücher und Arbeitsmittel. Ein „unbe-
schränkter“ Werbungskostenabzug für eine erstmalige Ausbildung ist nach derzeitigem Recht nur bei Maßnah-
men im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses möglich. Bei Sonderausgaben gibt es – anders als bei 
Verlusten aus vorweggenommenen Betriebsausgaben oder Werbungskosten – keinen Verlustvortrag/-rücktrag. 
Die Sonderausgaben bleiben ohne steuerliche Auswirkungen, wenn die sich in Ausbildung befindliche Person 
keine nennenswerten positiven Einkünfte hat.  
 
Zweitausbildung 
Bei einer Zweitausbildung (zum Beispiel nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder nach einem abge-
schlossenen Bachelorstudium) ist ein voller Werbungskostenabzug möglich. Die Ausbildungsausgaben wie z. B. 
Fahrtkosten, Fachliteratur, Lernmaterial, Semestergebühren, Unterrichtsgebühren, Reisekosten und ggf. Auf-
wendungen für doppelte Haushaltsführung sollten gesammelt und gegenüber dem Finanzamt erklärt werden. 
Bei der Zweitausbildung besteht die Möglichkeit, dass die gesammelten vorweggenommenen Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben bei Berufseintritt mit den dann erzielten Einkünften verrechnet werden. 
 
Die Rechtslage stellt sich wie folgt dar: 

 
Zweitausbildung oder 
Zweitstudium 
Beispiel:            Studium 
nach abgeschlossener 
Lehre 
 

 
Ausbildungsdienst-ver-
hältnis 
 Beispiel: Ausbildungs-
vergütung oder Beam-
tenausbildung mit Ver-
gütung 

 
Erstausbildung nicht im 
Rahmen eines Ausbil-
dungsdienst-verhältnis-
ses 

 
Erststudium ohne vor-
herige Ausbildung nicht 
im Rahmen eines Aus-
bildungsdienst-verhält-
nisses 

Vorweggenommene Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben, mit der Möglichkeit, Verluste vor-
zutragen, welche dann bei Einkünfte-Erzielung 
steuerwirksam werden 

Beschränkter Sonderausgabenabzug ohne Verlust-
vortrags- und Rücktragsmöglichkeit 
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Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale  
Ab dem Jahr 2021 wird der Übungsleiterfreibetrag von bisher EUR 2.400,00 auf EUR 3.000,00 angehoben. Eben-
falls erhöht sich die Ehrenamtspauschale von EUR 720,00 auf EUR 840,00. 
Der Übungsleiterfreibetrag stellt Einnahmen für bestimmte übungsleitende, ausbildende, erzieherische, betreu-
ende, künstlerische und pflegerische Tätigkeiten in begrenzter Höhe steuerfrei. 
An die Tätigkeit werden weitere Voraussetzungen geknüpft. Es muss eine nebenberufliche Tätigkeit vorliegen, 
im Dienst einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer gemeinnützigen Körper-
schaft, mit dem Zweck, gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu fördern. 
Voraussetzung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Übungsleiterpauschale ist also, dass die Tätigkeit 
einem pädagogischen Zweck dient, sie gemeinnützig ist und nicht mehr als ein Drittel der Vollzeittätigkeit aus-
macht. Dabei muss keine Tätigkeit im steuerrechtlichen Sinne als Haupttätigkeit vorliegen. Die Übungsleiter-
pauschale kann auch von Rentnern, Studenten, Hausfrauen und Arbeitslosen in Anspruch genommen werden.  
Liegen die Voraussetzungen vor, so können pro Person und Jahr ab 2021 EUR 3.000,00 steuer- und sozialabga-
benfrei hinzuverdient werden. Der diesen Freibetrag übersteigende Teil der nebenberuflichen Einnahmen muss 
versteuert werden. 
Mit der Ehrenamtspauschale haben Vereine die Möglichkeit, das Engagement ihrer Mitarbeiter und Helfer zu 
honorieren. Es muss sich dabei jedoch ausschließlich um eine nebenberufliche Tätigkeit im ideellen Bereich der 
Organisation handeln. 
Anders als beim Übungsleiterfreibetrag kann die Ehrenamtspauschale für jede ehrenamtliche Arbeit gewährt 
werden. Für die Vorstandsarbeit muss dies aber durch eine Satzungsregelung ausdrücklich festgelegt sein. Le-
diglich Amateursportler profitieren nicht vom Ehrenamtsfreibetrag.  
Die ehrenamtliche Tätigkeit muss bei einer gemeinnützigen, kirchlichen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
ausgeübt werden. Als öffentlich-rechtliche Körperschaft gelten unter anderem Universitäten, Fachhochschulen, 
Schulen und Volkshochschulen. Eine gemeinnützige Körperschaft ist beispielsweise ein Sportverein, der Sport-
bund oder ein Sportverband. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit muss im ideellen Bereich, also in der Vereinsarbeit oder in einem Zweckbetrieb, 
erfolgen, d. h. der Förderung eines gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweckes dienen. Dazu zählt 
zum Beispiel die Arbeit in Alten- und Pflegeheimen, im Tierschutz, in der Denkmalpflege, in der Jugendhilfe, in 
Religionsgemeinschaften oder Werkstätten für behinderte Menschen. 
Die Ehrenamtspauschale darf nur auf nebenberufliche Tätigkeiten angewendet werden.  
 
Verhältnis Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale 
Für dieselbe Tätigkeit darf neben der Übungsleiterpauschale nicht auch noch die Ehrenamtspauschale bean-
sprucht werden. 
Es dürfen beide Vergünstigungen in Anspruch genommen werden, wenn es sich um unterschiedliche Tätigkei-
ten handelt, unerheblich ob diese im selben Verein oder in derselben Einrichtung ausgeübt werden.  
Auch geringfügig Beschäftigte, deren Einkommen regelmäßig EUR 450,00 nicht übersteigt, können zusätzlich 
die steuerfreie Übungsleiter- bzw. Ehrenamtspauschale beziehen, ohne dass diese bei der sozialversicherungs-
rechtlichen Beurteilung berücksichtigt wird. 
In den Jahren 2020 und 2021 fallen hierunter auch freiwillige Helfer in Impf- und Testzentren. 
Vergütungen aus nebenberuflichen Tätigkeiten von Personen, die im Impfbereich (Aufklärung und Impfung) bei 
der Durchführung von Impfungen gegen SARS-CoV-2 in Impfzentren und in mobilen Impfteams mitwirken, 
bleiben 2020 bis EUR 2.400,00 und 2021 bis EUR 3.000,00 steuerfrei.  
Engagieren sich Helfende in der Verwaltung und der Organisation von Impfzentren, kann die Ehrenamtspau-
schale (2020 EUR 740,00 / 2021 EUR 840,00) in Anspruch genommen werden. 
 
Vermietung und Verpachtung – Verbilligte Vermietung 
Bei der verbilligten Vermietung von Wohnraum stellt sich die Frage des anteiligen oder vollen Werbungskos-
tenabzugs. 
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Bei einer Miete (Kaltmiete zuzüglich umlagefähiger Nebenkosten) von mindestens 66 % der ortsüblichen Miete 
wird der volle Werbungskostenabzug gewährt. Unter 50 % der ortsüblichen Miete werden die Werbungskosten 
hinsichtlich des unentgeltlichen Anteils gekürzt.  
Im Entgeltbereich zwischen 50 % und 66 % ist eine Totalüberschussprognose vorzunehmen („Liebhabereiprü-
fung“). Sollte diese Prognose negativ ausfallen, ist von einer Einkünfteerzielungsabsicht lediglich für den ent-
geltlichen Teil auszugehen, sodass nur die Werbungskosten für den entgeltlich vermieteten Teil berücksichtigt 
werden können.  
Ergibt sich nach dieser Prognose ein Totalgewinn über alle Jahre, werden die Werbungskosten ungekürzt be-
rücksichtigt. 

 
Prozentsatz der tatsächlichen zur 
ortsüblichen Miete einschließlich der 
umlagefähigen Kosten 
 
 
 
 
 
 
Rechtsfolge für den Werbungskos-
tenabzug 
 

 
< 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
Anteilige Kürzung 
der Werbungskos-
ten 
 

 
50 % – 66 % 
 
 
 
 
 
 
 
Überschuss-prog-
nose erforderlich 

 
> 66 % 

 
 
 
 
 
 
 
Voller Werbungs-
kosten-abzug  
 

 
Die Finanzverwaltung nimmt eine anteilige Kürzung der Werbungskosten auch dann vor, wenn es aus tatsäch-
lichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, die bisherige Miete zu erhöhen, um die Grenze ein-
zuhalten. 
Der Grund für die verbilligte Überlassung spielt keine Rolle. 
Bei der Vermietung an Angehörige (z. B. Eltern, Kinder und Geschwister) ist zusätzlich darauf zu achten, dass 
der Mietvertrag einem Fremdvergleich standhält und auch tatsächlich vollzogen wird. Dabei ist auf regelmäßige 
Mietzahlungen zu achten. Auch sollte bei verbilligter Überlassung darauf geachtet werden, dass die Betriebs-
kostenabrechnung erstellt und die sich daraus ergebende Nachzahlung bzw. Erstattung ausgeglichen worden 
ist. Sonst besteht die Gefahr, dass das Mietverhältnis als solches insgesamt nicht anerkannt wird.  
Unter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die ortsübliche Brutto-
miete – d. h. die Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten – zu ver-
stehen. 
Die ortsübliche Marktmiete ist vorrangig aus dem Mietspiegel zu bestimmen, so der BFH in seinem Urteil von 
Februar 2021. Kann dieser nicht zugrunde gelegt werden, sind Vergleichsmieten oder Mietgutachten heranzu-
ziehen.  
 
Grundsteuerreform – Erklärungsabgabe 2022 
Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung der Grundsteuerreform sind bereits in vollem Gange. Derzeit wer-
den in der Finanzverwaltung technische, organisatorische, personelle und inhaltliche Veränderungen eingeleitet, 
um die neuen Aufgaben zeitnah erledigen zu können. 
 
Hintergrund: 
Bisher basiert die Festsetzung der Grundsteuer auf Steuermessbeträgen, die ausgehend von den sogenannten 
Einheitswerten ermittelt werden. Diese Werte knüpfen an die Verhältnisse des Jahres 1964 (betrifft die „alten“ 
Bundesländer) bzw. 1935 (betrifft die „neuen“ Bundesländer) an. Diese Einheitswerte sind hinter der tatsächli-
chen Wertentwicklung bei Grundstücken in erheblichem Maße zurückgeblieben. Dies führt zu Wertverzerrungen 
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und Ungleichbehandlungen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Einheitsbewertung in den 
„alten“ Bundesländern seit 2002 für verfassungswidrig erklärt. Am 2. Dezember 2019 wurde das Gesetz zur Re-
form des Grundsteuer- und Bewertungsgesetzes (Grundsteuer-Reformgesetz) verkündet. 
 
Die weiteren Schritte: 
Der Stichtag der neuen Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte ist der 1. Januar 2022. Für die Ermittlung der 
Grundsteuerwerte werden die Eigentümerinnen und Eigentümer im Kalenderjahr 2022 zur Abgabe von entspre-
chenden Steuererklärungen aufgefordert. Abgabefrist: 31. Oktober 2022. 
Die Kommunen (Städte und Gemeinden) sind für die Festsetzung und Erhebung der Steuer zuständig. Die auf 
Grundlage der Grundsteuerwerte festzusetzenden Grundsteuermessbeträge werden den Kommunen bis Mitte 
2024 von den Finanzämtern zur Verfügung gestellt. 
Ab dem Kalenderjahr 2025 verwenden die Kommunen erstmals die auf der Basis der neuen Grundsteuerwerte 
beruhenden Steuermessbeträge und setzen die zu zahlende Steuer fest. 
Bis dahin sind die Einheitswerte weiterhin für die Festsetzung von Grundsteuermessbeträgen und Grundsteuer 
maßgeblich. 
Alle Eigentümerinnen und Eigentümer von bebauten oder unbebauten Grundstücken oder eines Betriebes der 
Land- und Forstwirtschaft bzw. von Flächen, die land- und forstwirtschaftlich genutzt werden, sind verpflichtet, 
eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes (kurz: Feststellungserklärung) elektronisch beim zustän-
digen Finanzamt einzureichen. 
Ab Juli 2022 steht die Möglichkeit der elektronischen Erklärungsabgabe zur Verfügung. 
Die Feststellungserklärung ist bis zum 31. Oktober 2022 beim zuständigen Finanzamt einzureichen. 
Als Eigentümerin oder Eigentümer eines bebauten oder unbebauten Grundstücks erhalten Sie ein Informati-
onsschreiben Ihres Finanzamts, aus dem die wichtigsten Daten und Informationen, die für die Feststellungs-
erklärung benötigt werden, hervorgehen. Natürlich können Sie uns als Ihren Steuerberater beauftragen. 
 
Länderöffnungsklausel 
Die Bundesländer haben die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen zu treffen (Länderöff-
nungsklausel). Hinsichtlich der Land- und Forstwirtschaft wenden alle Länder das Bundesmodell an. Unter-
schiedliche Landesregelungen betreffen allein den Bereich Grundvermögen. 
Rheinland-Pfalz wendet das Bundesrecht an, ebenso Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. 
Das Saarland und Sachsen nutzen auch die Bundesregelung, weichen jedoch bei der Höhe der Steuermesszahl 
ab. 
Folgende Bundesländer haben eigene Regelungen getroffen: 
In Baden-Württemberg wurde ein entsprechendes Landesgesetz im November 2020 durch den Landtag ver-
abschiedet, wonach die Grundsteuer nach dem sogenannten modifizierten Bodenwertmodell ermittelt wird. Die 
Bewertung basiert im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die 
Berechnung werden beide Werte multipliziert. Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Wird 
das Grundstück überwiegend zu Wohnzwecken genutzt, erfolgt ein Abschlag bei der Steuermesszahl in Höhe 
von 30 %. 
In Bayern ist ein auf dem Äquivalenzgedanken gestütztes Flächenmodell vorgesehen. Die Bewertung basiert im 
Wesentlichen auch hier auf zwei Kriterien: Grundstücks- und Gebäudeflächen sowie wertunabhängigen Äqui-
valenzzahlen. Die beiden Beträge werden multipliziert und auf das Produkt wird die Grundsteuermesszahl an-
gewandt. Für Wohnflächen erfolgt bei der Grundsteuermesszahl ein Abschlag in Höhe von 30 %. Die Bemes-
sungsgrundlage wird einmalig zum Stichtag 01.01.2022 festgestellt und muss nur angepasst werden, wenn sich 
die Flächengrößen oder die Gebäudenutzung ändert. 
Hamburg hat sich für ein sogenanntes Wohnlagemodell entschieden. Damit wendet auch Hamburg ein äqui-
valenzbasiertes Modell mit Wohnlagenberücksichtigung an. Die Bewertung der Grundstücke erfolgt ausschließ-
lich anhand der Grundstücks- und Wohn- beziehungsweise Nutzfläche. Die jeweiligen Flächen werden mit einer 



November 2021 
Dezember 2021 – Monatsinformation   

6 

Äquivalenzzahl multipliziert und so in einem Äquivalenzbetrag dargestellt, der den Ausgangswert zur Ermittlung 
des Messbetrages bildet. Die unterschiedlichen Äquivalenzzahlen bilden die nicht durch Gebühren und Beiträge 
gedeckten Nutzungsmöglichkeiten der kommunalen Infrastruktur ab. Neben einer Begünstigung für Wohnen, 
Denkmäler und Sozialwohnungen gibt es auf Messbetragsebene auch aus Stadtentwicklungsgesichtspunkten 
eine Begünstigung für normale Wohnlagen, die sich am Wohnlagenverzeichnis des Hamburger Mietenspiegels 
orientiert. 
Hessen hat ein eigenes Flächen-Faktor-Verfahren entwickelt. Wie die anderen Landesmodelle knüpft auch Hes-
sen an der Fläche des zu bewertenden Grundbesitzes an. Ergänzend kommt die Lage als Kriterium hinzu, da sie 
entscheidend ist, in welchem Umfang man von der kommunalen Infrastruktur profitieren kann. Mit einem Fak-
torverfahren wird das Ergebnis des Flächenmodells erhöht oder vermindert, je nachdem, wie sich die Lagequa-
lität im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Lage in dieser Stadt oder Gemeinde darstellt. Dafür bilden wiede-
rum die Bodenrichtwerte die Grundlage. 
Niedersachsen hat sich für ein Flächen-Lage-Modell entschieden. Es basiert auf dem bayerischen Modell, er-
weitert um eine Lage-Komponente. Die Grundsteuer wird hiernach nach dem Nutzen aus dem Grundstück be-
rechnet. Der Nutzen bemisst sich dabei nicht allein nach der Fläche des Grundstücks. Je nachdem, wo sich das 
Grundstück innerhalb der Stadt oder Gemeinde befindet, wird aus dem Verhältnis des Bodenrichtwertes zum 
durchschnittlichen Bodenrichtwert der Stadt oder Gemeinde ein Lagefaktor abgeleitet, der mit den Äquivalenz-
beträgen der Fläche des Grund und Bodens und der Gebäudefläche multipliziert wird. Für das Grundvermögen 
wird ein Grundsteuer-Viewer zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe nach Eingabe einer Adresse die wirtschaft-
liche Einheit zusammengestellt werden kann und die amtlichen Flurstückdaten, die in die Erklärung zu überneh-
men sind, ausgegeben werden. 
 
Quelle: Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, Landesamt für Steuern Niedersachsen 
 
 
Gesetzlicher Mindestlohn  
Der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn erhöht sich wie folgt:  
 
Ab dem 01.01.2022 auf brutto EUR 9,82 je Zeitstunde. 
Ab dem 01.07.2022 auf brutto EUR 10,45 je Zeitstunde. 
 
Die von der künftigen Ampel-Koalition ins Spiel gebrachte Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde 
ist noch nicht gesetzlich beschlossen. Für gewisse Branchen bestehen darüber hinaus gesetzliche oder tarifver-
traglich vereinbarte höhere Mindestlöhne! 
 
Corona-Prämie für Arbeitnehmer 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bis 31.03.2022 aufgrund der Corona-Pandemie Beihilfen und Unter-
stützungen bis zu einem Betrag von EUR 1.500,00 steuer- und beitragsfrei in Form von Zuschüssen und Sach-
bezügen zukommen lassen (BMF v. 9.4.20, IV C 5 - S 2342/20/10009: 001, 2020/0337215).  
Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet werden. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. Andere Steuerbefreiungen und 
Bewertungserleichterungen bleiben hiervon unberührt. Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch in der 
Sozialversicherung beitragsfrei. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums 
(www.bundesgesundheitsministerium.de).  
 
Es ist allerdings erforderlich, dass aus einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
oder einer Bestimmung des Arbeitgebers eindeutig erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie Beihilfen und 
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Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt. Und nicht etwa 
um umgewandelte Weihnachtgelder oder Überstundenausgleich. 
 
Offenlegung / Hinterlegung der Jahresabschlüsse von Gesellschaften im elektronischen Handelsregister 
Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 sind bis zum 31.12.2021 im elektronischen Bundesanzeiger offenzulegen. 
 
 
Mindestordnungsgeld 
Wer seine Jahresabschlussunterlagen nicht oder nicht fristgerecht offengelegt hat, muss grundsätzlich mit ei-
nem Ordnungsgeld von mindestens EUR 2.500,00 rechnen. Maßgeblich ist das Datum der Einreichung – es be-
steht keine Möglichkeit der Fristverlängerung. Die Offenlegung muss binnen 12 Monaten nach dem Abschluss-
stichtag erfolgen. Der Höchstbetrag beträgt weiter EUR 25.000,00 (evtl. auch mehrfach, d. h., man kann sich hier 
nicht „freikaufen“). Das Verfahren setzt sich so lange fort, bis alle Unterlagen offengelegt sind oder die Unter-
lassung gerechtfertigt wird. Damit gibt es keine Höchstgrenze für die Ordnungsgelder insgesamt. 
 
Die Mindestordnungsgelder wurden bei Kleinstkapitalgesellschaften nach MicroBilG auf EUR 500,00 und bei 
kleinen Kapitalgesellschaften auf EUR 1.000,00 herabgesetzt, wenn die Sechswochenfrist zwar nicht eingehalten 
wird (also verspätet), jedoch die Offenlegung vor Tätigwerden des Bundesamtes für Justiz nachgeholt wird. Ist 
das Ordnungsgeld bereits festgesetzt, dann kann keine Herabsetzung mehr erfolgen. 
 
Einführung Meldepflichten zum Transparenzregister im Jahr 2022 
Am 01.08.2021 ist das sogenannte Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Kraft getreten. Das Gesetz regelt die Umwandlung des Transpa-
renzregisters von einem Auffangregister, das zumeist auf andere Register wie das Handels-, Genossenschafts-, 
Vereins- oder Partnerschaftsregister verwies, in ein Vollregister, in das die wirtschaftlich Berechtigten eingetra-
gen werden. Für die Masse der Gesellschaften besteht im Transparenzregister selbst noch kein strukturierter 
Datensatz in einem einheitlichen Datenformat. Um das Register auch international zu nutzen und um aufzude-
cken, welche natürlichen Personen hinter international verschachtelten Unternehmensstrukturen stehen, sollen 
die europäischen Transparenzregister vernetzt werden.  
 
Die Meldepflicht entfiel bisher, wenn die notwendigen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten aus anderen 
elektronisch abrufbaren Registern ersichtlich sind. Die Übermittlung der Angaben ist jetzt nach vorheriger Re-
gistrierung elektronisch über die Internetseite des Transparenzregisters unter Verwendung des dort verfügba-
ren Formulars vorzunehmen. 
 
Die zwingende Eintragungspflicht besteht für:  

· Juristische Personen des Privatrechts 
· Eingetragene Personengesellschaften (nicht GbR) und 
· nicht rechtsfähige Stiftungen und vergleichbare Rechtsgestaltungen 

 
Einzutragen sind bis zum: 

· 31.03.2022: AG, SE, KGaA 
· 30.06.2022: GmbH, Genossenschaft, SCE, PartG 
· 31.12.2022: alle Übrigen (z. B. OHG, KG) 

Anmerkung: Bußgeldvorschriften bei Verletzung der Meldepflicht bleiben zunächst für 1 Jahr ausgesetzt 
(z. B. GmbH bis 30.06.2023). Der Bußgeldrahmen geht bis EUR 100.000,00. 
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Nachdem die Datenschutzverordnung die gesamte Bevölkerung betraf, hat der Gesetzgeber auch hinsichtlich 
der Geldwäscheprävention und des Transparenzregisters europäisches Recht wohl umsetzen müssen, was für 
einen bestimmten Teil unserer Mandanten von großer Bedeutung ist. 
Es ist nicht unsere Kernaufgabe Sie hinsichtlich der Geldwäscheprävention oder des Transparenzregisters zu 
informieren, wir dürfen es rechtlich auch gar nicht. Dies gilt insbesondere für die Bestimmung des wirtschaftlich 
Berechtigten. 
 
Nach dem derzeitigen Stand dürfen wir Sie zum Transparenzregister nicht beraten, allerdings ist eine Botentä-
tigkeit zulässig. Wir sind beim Transparenzregister registriert und können dort entsprechende Registrierungen 
für Ihre Unternehmen vornehmen. Wir werden diese Tätigkeit pro angefangene halbe Stunde mit einem Satz 
von 75,00 € zzgl. Auslagen und Umsatzsteuer anbieten. In der Regel rechnen wir damit, dass eine Stunde nicht 
überschritten wird. Wenn wir dies für Sie übernehmen sollen, informieren Sie uns bitte. 
 
Diesem Mandantenrundschreiben sind zwei Merkblätter zum Transparenzregister beigefügt. 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.  
 
 
 
 

 
www.die-steuer-berater.de 
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Termine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2021/Januar 2022 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.20211 10.01.20222 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2021 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2021 entfällt 

Umsatzsteuer 10.12.20213 10.01.20224 

Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 13.12.2021  14.01.2022 

Scheck6 10.12.2021 10.01.2022 

Sozialversicherung7 28.12.2021 27.01.2022 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das vorange-

gangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-
tag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2021/25.01.2022, jeweils 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 

www.die-steuer-berater.de 
 
 
 


